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Im übrigen beharrten die Protestanten darauf, daß sie das ius reformandi des 
Landesherrn ohnehin nicht grundsätzlich bestritten, es müsse jedoch be­
schränkt bleiben auf die öffentliche Ausübung des Glaubens. Hier könne der 
Landesherr zusammen mit den Ständen verfügen, welche Konfession in den Kir­
chen ihre Gottesdienste abhalten und sonstige öffentliche kirchliche Handlun­
gen vornehmen könne. Keinesweges dürfe den Menschen jedoch ein Glauben 
aufgezwungen werden;'· die Privatsphäre im engeren Sinne des Wortes, also die 
Ausübung des Glaubens im eigenen Hause, gehe den Landesherrn nichts an, 
solange es sich um eines der beiden oder eines der drei im Reiche zugelassenen 
Bekenntnisse handele. Die Trennung zwischen einem äußeren Kirchenregiment, 
das dem Landesherrn zustand, und den internen Angelegenheiten der Kirchen, 
den eigentlichen Glaubens- und Bekenntnisfragen, die der Verfügung der welt­
lichen Gewalt entzogen waren und wo daher auch für die Glaubensfreiheit des 
einzelnen unter Umständen Raum sein konnte, entsprach schon vor den 1640er 
Jahren einer weitverbreiteten protestantischen Lehrmeinung'" Diese Trennung 
war auch von Lampadius, einem der beiden wichtigsten protestantischen Ver­
handlungsführer 1619 in einer Dissertation über die Verfassung des Reiches ver­
treten worden, allerdings mit starker Betonung der umfassenden landesherrli­
chen Kompetenzen, die schon stärker weltlichen und nicht rein konfessionellen 
Zwecken dienstbar gemacht waren." 

Freilich, solange das landesherrliche Kirchenregiment prinzipiell bejaht 
wurde und sich auf dieselbe Form von Religion, nämlich den geoffenbarten 
Glauben, bezog wie die persönliche Glaubensfreiheit des einzelnen, blieb die 
Absicherung dieser persönlichen Glaubensfreiheit gegen obrigkeitliche Eingriffe 
nie ganz frei von Widersprüchen, wie einzuräumen ist. Hermann Conring, der 
Staatsphilosoph und Historiker, der die Dissertation des Lampadius herausgab 

46 "Nach der meisten evangelischen theologen und rechtsgelehrten meinung [könne] kein fü rst und 
stand seine unterthanen mit gewalt zu seiner religion zwingen "') sonder demselben obliege, per le­
giti ma media informationis zu verfahren, und docend o er suadendo sie auf den recht weg zur seelig­
keit bringe n zu lassen" (von Meiern, Acta Pacis [wie Anm. 1],2, S. 747). 
47 Johannes Hecket, Cura Religionis, Ius in Sacra, Ius circa Sacra. Darmstadt, 2. Auf!. 1962, bes. 
S. 55f.; Martin H ecket, Staat und Kirche nach den Lehren der evangelischen Juristen Deutschlands in 
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. München 1968, S. 136-138, sowie Martin Honecker, Cura re­
li gionis magistratus Christ iani. Studien zum Kirchenrecht im Luthertu m des 17. Jahrhunderts, ins­
besondere bei Johann Gerhard. München 1968, S.93-99. Die Trennung zwischen der "potestas 
ecclesiastica externa", die in die Zuständigkeit des Landesherrn fiel, und der "potcstas interna", die 
der Geistlichkeit, dem "status ecclesiasticus", zukomme, ging ursprünglich auf den reformierten 
Theologen David Pareus und seinen Römerbriefkommentar von 1608 zurück, wurde aber schon 
bald im Luthertum rezipiert. Vg!. auch Iohannes Gerhard, Loci Theologici [ursl' rg!. erschienen 
161 0-22], hg. v. Eduard heuss, Bd. 6. Ber in 1867, Locus XXIII, De Ministerio Ecclesiastico § 191, 
S. 131, und Locus XXIV, de magistratu politico, § 178, S. 353. 
48 Jacob Lampadius, Oe re pu blica Romano-Germanica liber unus cum annotatis Hermanni Con­
ringii. Helmstedt, 2. Auf!. 1671. Bei dieser Arbeit handelte es sich um Lampadius' Heidelberger Dis­
sertatio n von 1619, die von Hermann Conring, der in Helmstedt an die Lehrtätigkeit von Lampadius 
anknüpfte, erstmals 1634 in Leiden veröffentlicht worden war (Dietrich , Lampadius, wie Anm. 26, 
S. 164f.). Die Passagen über das Kirchenregiment tragen einen stark erastianischen Zug (siehe etwa 
Oe re publica, pars prima, S. 5-8, wo zum "externus cuhus«, der vom Magistrat nach politischen Ge­
sichspunkten, oer "felicitas rei publicae", geordnet wird, auch die "externa doctrinae puritas" ge­
rechnet wird; vg!. dazu auch Dietrich, Lampadius, wie Anm. 26, S. 168-171 ). 
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und kommentierte, wies daher in seinen Anmerkungen auch darauf hin, daß für 
das Wohl von Staat und Gesellschaft, das Lampadius zur obersten Richtschnur 
des obrigkeitlichen Kirchenregimentes erklärt hatte, eine vom Einfluß des Aber­
glaubens freie natürliche Religion ausreiche. Der Glaube an die offenbarte Reli­
gion des Christentums sei für das Gemeinwohl nicht notwendig, und es sei da­
her auch nicht die Aufgabe des weltlichen Magistrates, diesen Glauben zu ge­
währleisten und zu überwachen.4' Die offenbarte Religion wurde damit freilich 
tendenziell zu einer reinen Privatsache des einzelnen ohne politische Relevanz 
und Wirkung. Diese Argumentation Conrings, die Positionen der Aufklärung 
vorwegnahm, lag Lampadius - und wohl noch weitaus mehr seinem streng lu­
therischen Kampfgenossen Thumbshirn - in Osnabrück allerdings durchaus 
fern, was es ihm freilich auch erschwerte, seine Forderungen auf Gewissensfrei­
heit widerspruchsfrei zu begründen. 

Den katholischen Gesandten entgingen diese Widersprüche in der protestan­
tischen Argumentation natürlich nicht. so Sie wiesen wiederholt darauf hin, daß 
in den protestantischen Territorien auch keine wirkliche Gewissensfreiheit herr­
sche. Sie fanden die Auskunft, die gesamte Reformation sei eine spontane Bewe­
gung ohne Zwang gewesen, so daß das Problem der Gewisssensfreiheit gar nicht 
aufgetaucht sei, naturgemäß wenig überzeugend.sl Darüber hinaus war ihnen 
aber auch klar, daß eine Religionsfreiheit, die vor allem auf der Ausübung des 
Glaubens in der Privatsphäre ohne regelmäßige Gottesdienste beruhte - darauf 
liefen die Forderungen der Protestanten hinaus -, den Protestantismus schon per 
definitionem begünstigte, denn "die der Augsburgischen confession zugethan, 
könten wohl absque exercitio unter catholische leben, aber die catholischen mü-

49 Lampadius, De re publica, Anhang (Hermanni Conringii, discursus ad Lampadii ... tracratum), 
5.21-26. Zu Conrings Position und zu seinem Verhältnis zu Lampadius siehe Inge Mager, H ermann 
Conring als theologischer Schriftsteller - insbesondere in seinem Verhältnis zu Gcorg Calixt, in: 
Stolleis, Conring (wIe Anm. 21), S. 55-84, hier S. 73-84, und Horst Dreit2el, Hermalln Conring und 
die politische Wissenschaft seiner Zeit, in: ebd., S.135-172, hier S.138f. und 145-147; vgl. den., Ge­
wissensfreiheit (wie Anm. 9), S. 10-11. 
50 So konnten die Protestanten als Beispiel für eine echte und vollständige Toleranz in protestanti­
schen Territorien nur die Zusicheru ng als Beispiel anführen, die der Kurfürst von Sachsen 1609 den 
katholischen Ständen in Jülich und Berg gegeoen hatte für den Fall, daß diese Herzogtümer, deren 
eigene Dynastie damals gerade ausgestorben war, an die Wettiner gefallen wären. Bedauerlich nur, 
daß es sich hier lediglich um ein bloßes Versprechen handelte, da Kursachsen nie in den Besitz der 
Herzogtümer gelangt war (von Meiern, Acta Pa cis [wie Anm. 1],2, S. 728; vgl. APW, 1I, A, Bd. 5, 
S.255). 
51 Siehe etwa die Stellungnahme des bambergischen Gesandten auf der Zusammenkunft der katho­
lischen Stände im Mai 1647: "Sonsten is höchlich zu verwunderen, daß die Augsburgischen confessi­
onsverwandten den carholischen underthanen libcrtatem religionis astruiren wollen, weilen solches 
ipsorummer acatholicorum iuri et moribus vel observantiae contrariirt, sintemalen under ihnen vor­
nehme rechtsgelehrten, alß Rheinking, De regimine ecclesiastico, asseriren wollen, quod ius refor­
mandi ne quidem ex principis solo nuto er arbItrio dcpendeat, scd ecclesiae Lurheranae consensu fieri 
debeat" (APW, Serie IU, Abt. A, Protokolle, Bd. 4, i, die Beratungen der katholischen Stände, 
1645~47, bearb. von Fritz Wolf! Münster 1970, NI. 47, Konferenz der katholischen Deputatio ad 
gravami na, Mai 14 folgende, 1646, S. 228ff., hier 14. Mai 1647, S. 240. Siehe auch von Meiern, Acta 
Pacis [wie Anm. I], Bd. 2, S. 725). Vgl. ferner die Äußerung von Trauttmannsdorff: .. In ihren aigenen 
landen wolten sy [die Protestanten] (las ius reformandi und alles nach der sch nur haben, den catholi ­
schen aber wolten sy leges vorschreiben" (APW, TI, A, Bd. 5, S. 254, Protokoll der Verhandlungen 
vom 26./27. Nov. 1646). 
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sten das exercitium haben, welches ihre religion mitbringe und könten ohne 
demselben nicht leben" ." 

Es überrascht im übrigen auch nicht, daß gerade die Forderung nach Religi­
onsfreiheit in den Erblanden auf den erbitterten Widerstand des kaiserlichen 
Vertreters Trauttmannsdorf stieß, zumal die Revision der Rekatholisierung auch 
die politischen Verhältnisse in den Herrschaftsgebieten des Kaisers, so wie sie 
nach 1620 etabliert worden waren, in Frage stellte." Eher war Trauttmannsdorf 
bereit, für die protestantischen Untertanen der katholischen Stände außerhalb 
der Erblande auch dann, wenn sie nicht in den Genuß der Normaljahrsklausel 
kommen konnten, Zugeständnisse zu gewähren. Hier stieß er jedoch auf den 
entschiedenen Widerstand der betroffenen Reichsstände, so daß diese Zuge­
ständnisse in der Endfassung des Friedensvertrages, obgleich sie in der Formel 
des "patienter tolerentur" des Artikel V § 34 des IPO ihren Niederschlag fan­
den, letzten Endes doch durch andere, das Ausweisungsrecht faktisch bestäti­
gende Bestimmungen der §§ 36 und 37 unwirksam wurden.54 

Die protestantischen Forderungen erwiesen sich also nicht im ursprünglich 
anvisierten Umfang als realisierbar. Dennoch waren sie mehr als bloßes politi­
sches Spielmaterial für die Verhandlungen, denn sie wurden fast über drei Jahre 
hinweg zäh verteidigt, und immerhin ging das Bekenntnis zur Gewissensfreiheit 
auch in die endgültige Fassung des Vertrages ein, obgleich seine rechtliche Be­
deutung durch die gleichzeitige Anerkennung der Möglichkeit der Ausweisung, 
die damit eigentlich unvereinbar war, stark in Frage gestellt wurde. Sie zeigen je­
denfalls, daß eine Einschätzung des Westfälischen Friedens, die in ihm eine lang­
fristige und letzten Endes historisch unwiderstehliche Tendenz zur Stärkung der 
Souveränität der Fürsten gegenüber dem Reich und dem Kaiser, aber auch im­
plizit gegenüber den eigenen Landständen kulminieren sieht, die Vorgänge in 
Münster und Osnabrück verkürzt darstellt. Es gab 1645-48 durchaus noch Al­
ternativen für die Entwicklung des Reiches, auch wenn die historische For­
schung diese oft genug vernachlässigt hat, da sie sich nur an das äußere Resultat, 
nicht an den Gang der Verhandlungen gehalten hat. In den Friedensverhandlun­
gen versuchten gerade die machtpolitisch weniger starken Reichsstände, die 
Schutzfunktion des Reichsrechtes zu stärken. Eine Ableitung von Grundrechten 
der Untertanen aus dem Reichsrecht, wie sie die Forderung nach Gewissensfrei­
heit durchaus darstellte, schränkte tendenziell die Landeshoheit eher ein, und 
die gleiche Wirkung hatte die Bindung der Kirchenhoheit an die Mitwirkung der 
Landstände. 

52 50 der mainzische Gesandte Or. Mehl im Februar 1648, v on Meiern , Acta Pacis (wie Anm. I) 4, 
5.993. 
53 Hier drohte die erreichte Domestikation der Landstände verlorenzugehen, und darüber hinaus 
konnte ein 5chutzrecht der protestantischen Reichsfürsten für die erbländischen Protestanten zu 
ständigen Interventionen von außen führen. Siehe dazu Trauttmannsdorffs Stellungnahme vom 
März 1647, von Meiern , Acta Pacis (wie A nm. 1), 4, 5.166, vgl. 5. 114f., und Dickmann, Frieden (wie 
Anm. 6), 5. 365, 462f. 
54 Zum Gang der Verhandlungen um diese Bestimmungen und zu ihrem zwiespältigen Ergebnis 
siehe May, Entstehung (wie Anm. 7), 5.472-493. 
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Allerdings setzten sich diese Tendenzen in Osnabrück dann schließlich doch 
nicht oder allenfalls in recht eingeschränkter Form durch. Was von der Forde­
rung nach Gewissensfreiheit am Ende an durchsetzbaren Rechtstiteln blieb, das 
war außer der erneuten Bekräftigung des Auswanderungsrechtes vor allem die 
Normaljahrsklausel. Die religiösen Verhältnisse wurden auf dem Stand des Jah­
res 1624 eingefroren, und im Rahmen dieser Bestimmung wurde dann allerdings 
auch die Bekenntnisfreiheit der Untertanen gewährleistet. Die Beendigung der 
Religionsstreitigkeiten durch Einführung eines Stichjahres war ohne Zweifel 
willkürlich. In diesem Sinne hat Martin Heckel, der zu Anfang zitiert wurde, 
recht, wenn er von einer "absonderlichen, glaubensfremden territorialen und 
temporalen Fixierung und juristischen Erstarrung im Staatskirchentum" 
spricht." Nicht zu unterschätzen ist allerdings die Tatsache, daß auf diese Weise 
wirklich eine Beilegung der konfessionellen Konflikte oder doch ihre weitge­
hende Transformation in bloße Rechtsstreitigkeiten gelang. In einzelnen Fällen 
kam es durch die Normaljahrsregelung sogar unmittelbar nach 1648 zu einer 
friedlichen Koexistenz der beiden Konfessionen in ein und demselben Land 
oder derselben Stadt nach den Prinzipien der Parität, der Gleichberechtigung, 
die sonst nur für das Reich insgesamt galten. Hier sind die paritätischen Reichs­
städte zu nennen, aber als ein besonders eklatanter Fall auch das Fürstbistum 
Osnabrück.'6 

Insgesamt blieb jedoch die relative konfessionelle Geschlossenheit des Terri­
toriums nach 1648 eher der NormaIfall, namentlich wenn man jene überwiegend 
oder ganz protestantischen Territorien als noch leidlich homogen gelten läßt, in 
denen ein reformierter Landesherr I utherischen Untertanen gegenüberstand. Im 
Laufe der Zeit traten jedoch erhebliche Veränderungen ein. Deutlich häufiger 
wurde nun der Fall, daß eine katholische Dynastie über protestantische Unterta­
nen herrschte, sei es, weil die katholische Nebenlinie eines ausgestorbenen pro­
testantischen Hauses zur Regierung kam, wie es in der Kurpfalz 1685 der Fall 
war, oder weil ein protestantischer Fürst zum Katholizismus übertrat, wie 1697 
in Kursachsen, der alten Hochburg des LuthertumsY Diese Konfessionswechsel 
gaben der Normaljahrsklausel nach mehreren Jahrzehnten eine neue politische 
Brisanz, wenn auch gerade deshalb ihre Interpretation kontroverser denn je 
wurde. Auf protestantischer Seite setzte sich nun mehr denn je die Auffassung 
durch, daß die Normaljahrsregelung vor dem 1648 prinzipiell noch einmal be­
stätigten ius reformandi einen absoluten Vorrang habe, bis hin zur Schlußfolge­
rung, daß ein katholischer Landesherr nicht nur auf die persönliche Ausübung 
des protestantischen Kirchenregimentes gänzlich verzichten müsse, sondern daß 
auch die Gewährung von Toleranz für die neue Konfession des Landesherrn 

55 Siehe oben, Anm. 5. 
56 Siehe Anton Schindlung, Westfälischer Frieden und Altes Reich. Zur reichspol it ischen Stellung 
Osnabrücks in der frühen Neuzeit, in: Osnabrücker Mitteilungen 90 (1985), S. 97-120. 
S7 Zu diesen KonfcssiollSWcchsclll bi eten einen Überblick: Stievermann, Politik und Konfession 
(wie AnITI. 2), und Haug-Moritz, Ständekonflikt (wie Anm. 2), S. l72f. 
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über den Bereich der Hofhaltung des Herrschers hinaus, also die Schaffung eines 
sogenannten "simultaneum", unzulässig sei. 58 

Diese Debatten über die Folgen landesherrlicher Konversionen zeigen, daß 
trotz des Scheiterns des Kampfes für eine vom Auswanderungszwang befrei­
ende Gewissensfreiheit in dem Vertragswerk von 1648 doch die Keime für eine 
Interpretation des Reichsrechtes lagen, die die Macht der Landesherren im 
kirchlichen Bereich erheblich beschränkte.59 

IV 

Zum Abschluß ist zu fragen, wie sich die 1648 in Deutschland etablierte Form 
des rechtlich abgesicherten konfessionellen Pluralismus von anderen in der 
frühen Neuzeit entwickelten Modellen des interkonfessionellen Friedens unter­
schied und wie sich hier insbesondere die Situation in Deutschland im Vergleich 
zu der in den oft für moderner gehaltenen westeuropäischen Staaten darstellt. 
Die Regelungen von 1648 waren, wie bereits betont, darauf ausgerichtet, konfes­
sionellen Frieden durch eine Festschreibung der religiösen Verhältnisse gemäß 
einem einmal erreichten status quo zu erreichen. Das hatte weitreichende Kon­
sequenzen, denn damit wurde letzten Endes auch die kirchlich-theologische 
Entwicklung auf dem Stand des frühen 17. Jahrhunderts eingefroren. Wie in der 
Reichspublizistik im 18. Jahrhundert ausdrücklich festgestellt wurde, waren die 
Regelungen des Westfälischen Friedens mit der Gewährung von Toleranz für 
Sekten, die außerhalb der beiden großen Glaubensgemeinschaften standen, 
ebenso unverträglich wie mit einer theologischen Entwicklung innerhalb des 
Luthertums und der reformierten Kirche, die die Confessio Augustana von 1530 
obsolet gemacht hätte.60 Ja, sogar der Versuch, im Sinne einer interkonfessionel­
len Irenik Katholizismus und Protestantismus einander anzunähern, war recht­
lich nicht zulässig, denn für religiöse Mischformen war reichsrechtlich kein 
Platz. So hatten die Regelungen von 1648 auch die paradoxe Wirkung, daß selbst 
in Territorien, wo Katholiken und Protestanten nebeneinanderlebten und wo 
vor 1618 eine vollständige Konfessionalisierung des religiösen Lebens ausgeblie­
ben war, nun der Konfessionalisierungprozeß zumindest partiell nachgeholt 
wurde, da das Reichsrecht ja auf den klaren Gegensatz zwischen zwei oder, 

58 Kremer, Der Westfälisehe Friede (wie Anm. 7), S. 256-264, vgl. auch S. 103L; Haug-Moritz, Stän­
dekonfltkt (wIe Anm. 2), S. 147f., und Chn stoph Schäfer. Das SImultaneum. Em sraarsklrchenrecht­
liches, politisches und theologisches Problem des Alten Reiches. Frankfurt/M. 1995. 
59 Die in den Friedensverhandlungen in Osnabrück sichtbare Tendenz, das landesherrliche Kir~ 
ChcnrCJiment grundsätzlich zu limitieren, die sich 1648 nur begrenzt hatte durchsetzen lassen, sollte 
im 18. ahrhundert daher zumindest in jenen keineswegs seltenen protestantischen Territorien, in 
denen er Landesherr Katholik war, einen verspäteten Triumph erringen, allerdings nun mehr weni­
ger im Zeichen der Toleranz. sondern weit eher der konfessionellen Besitzstandswahrung in nerhalb 
eines Rcchtsgcfüges, das auf einen begrenzten religiösen Pluralismus zugeschnitten war; Siehe Haug­
Moritz, Ständeko nfli kt (wie Anm. 2), S. 172-1 98 . 
60 Kremer, Der Westfäl ische Friede (wie Anm. 7), S. 139f., 145, 150f., 290f. 
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wenn man die Reformierten mit berücksichtigt, drei großen Konfessionen zuge­
schnitten war. Das Hochstift Osnabrück bietet auch dafür ein gutes Beispiel. 61 

Der 1648 in Deutschland erreichte Ausgleich zwischen den Konfessionen 
hebt sich damit deutlich von anderen Möglichkeiten der Gewährleistung eines 
fri edlichen Nebeneinanders unterschiedlicher Konfessionen, wie sie in der poli­
tischen Theorie entworfen und außerhalb Deutschlands zum Teil auch durchge­
setzt wurden, ab. 

Da war zum einen die bereits angesprochene Möglichkeit eines konfessionel­
len Friedens auf der Basis der Zurückdrängung der Religion insgesamt auf das 
Private, verbunden entweder mit einer Säkularisierung des öffentlichen politi­
schen Raumes oder aber verbunden mit der Einführung einer Form von "ci vii 
religion", einer Staatsreligion, die entweder rationalistisch konzipiert sein 
konnte oder eine Art von Synkretismus darstellte. Dies ist im wesentlichen die 
Lösung, wie sie sich im Gefolge der Aufklärung durchsetzen sollte. In unter­
schiedlicher Form wurde sie in Frankreich seit der Revolutionsepoche ebenso 
wirksam wie in den Vereinigten Staaten seit der Unabhängigkeit vOn England. 
Es ist diese Lösung, auf die schon im 17. Jahrhundert eine Reihe politischer 
Theoretiker hinarbeitete, wie Horst Dreitzel dies jüngst noch einmal am Beispiel 
Hermann Conrings und John Lockes, aber auch anderer Denker gezeigt hat.62 

Vielleicht ist auch Thomas Hobbes in diesem Zusammenhang zu nennen, wenn 
man ihn als Befürworter der Toleranz bei einer auf das politisch notwendige Mi­
nimum begrenzten Staatsreligion sieht.63 Im 17. Jahrhundert selbst setzte sich 
diese Lösung allerdings nirgendwo wirklich durch, dies muß nachdrücklich fes t­
gestellt werden, sie blieb eine nur theoretische Option. 

Statt dessen wurde in Teilen Westeuropas, insbesondere in den Niederlanden 
und in England, eine andere Lösung relevant, die man vielleicht charakterisieren 
kann als die Verbindung einer Vorzugsstellung für eine Konfessionskirche mit 
öffentlichem Status bei gleichzeitiger Duldung anderer Konfessionen im Rah­
men einer bloß privaten Bekenntnisfreiheit." 

61 Anton Schindling, Reformation, Gegenreformation und Katholische Reform im Osnabrücker 
Land und im Emsland. Zum Problem der Konfessionalisierung in Nordwestdeutschland, in: Osna­
brücker Mitteilungen 94 (1989), S. 35-60, sowie Theodor Penners, Zur Konfessionsbildung im Fürst­
bistum Osnabrück. Die ländliche Bevölkerung im Wechsel der Reformationen des 17. Jahrhunderts, 
in: Jahrbuch der Gesellschaft für N iedersächSlSche Kirchengeschichte 72 (1974), S. 25 -50. 
62 Dreitzel, Gewissensfreiheit (wie Anm. 9), S. 1 Hf. Zur Geschichte der Toleranz in der frühe n 
Neuzeit siehe neben der in Anm. 3 und 4 angegebenen Literatur vor allem Klaus Schreiner, Artikel 
Toleranz I-X, in: Geschichtliche Grundbegrifle (wie Anm. 24), hier bes. S. 473ff.; Lutz, Zur Ge­
schichte der Toleranz (wie Anm. 16); H ans R. Guggisberg (H g.), Religiöse Toleranz. Dokumente 
zur Geschichte einer Forderung. Stuttgart 1984, und die älteren Werke: Henry Kamen, Thc Rise of 
Toleration. New York 1967; W. K. Jordan, The D evelopment of Religious Toleration in England. 
4 Bde., Lo ndon 1932-40, und J. Leder, Toleration and the Reformation. 2 Bde., London 1960. 
63 So etwa die Deutu ng von Richard Tuck, Philosophy and Government 1572- 1651.Cambridge 
1993, S. 333-335; vgl. ders., The Civil Religion of n lO mas H obbes, in: Nicholas Phdlipson und 
Quentin Skinner (Hg.), Polit ical Discourse in Earl y Modern Brita in. Cambridge 1993, S. 120- 138. 
64 Duldung hatte dabei durchaus auch den Zweck, zwischen der Staatskirche und den verschiede­
nen Mino ritäten ein Minimum an H armonie zu sichern, das vor allem die wirksame Bekämpfung ge­
meinsa mer konfess ioneller oder auch rein po litischer Gegner sicherstellen sollte. 
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In den Niederlanden verfestigte sich die Duldung religiöser Minderheiten, wie 
sie de facto schon Anfang des 17. Jahrhunderts in vielen Städten bestanden hatte, 
im Laufe des Jahrhunderts zu einer zumindest gewohnheits rechtlich abgesicher­
ten Tolerierung von nichtreformierten Glaubensgemeinschaften, wenn auch das 
Maß dieser Tolerierung von Provinz zu Provinz und von Stadt zu Stadt unter­
schiedlich blieb. Daß es hier überhaupt zu einer so weitgehenden Duldung reli­
giöser Minderheiten kam, war nicht nur dadurch bedingt, daß es dem Calvinis­
mus nie gelungen war, sich in der Bevölkerung wirklich gegen rivalisierende 
Konfessionen auf breiter Front durchzusetzen, sondern auch dadurch, daß die 
reformierte Kirche sich Anfang des 17. Jahrhunderts selber in zwei Flügel, einen 
orthodox-calvinistischen und einen eher liberalen, den Traditionen des Huma­
nismus verbundenen, gespalten hatte. Die Aufsplitterung des Kirchenregimentes 
in der föderal verfaßten Republik auf verschiedene Provinzen und innerhalb die­
ser Provinzen auf zahlreiche Städte und Kommunen tat ein übriges, um 
Freiräume für religiöse Minderheiten zu schaffen.65 

In England setzte sich das Prinzip der Toleranz erst später und auch dann we­
niger vollständig als in den Niederlanden durch. Die Niederlage des Königs im 
Bürgerkrieg der 1640er Jahre hatte hier die Staatskirche, die Church of England, 
zusammenbrechen lassen. Der Versuch, die bisherige Episkopalkirche durch 
eine synodal verfaßte presbyterianische Kirche zu ersetzen, war aber in den 
1640er und 1650er Jahren ebenfalls gescheitert. Die antiklerikal-erastianische 
Tradition war in England zu stark, und überdies hatte sich der radikale puritani­
sche Flügel der protestantischen Kirchen in England nach 1642 rasch in zahlrei­
che Sekten aufgesplittert, deren Einfluß in der Armee des Parlaments die 
Berücksichtigung ihrer Forderungen bei einer kirchlichen Neuregelung er­
zwang. Das Resultat war in den 1650er Jahren eine weitgehende Toleranz für 
nahezu alle Richtungen, die noch in irgendeinem Sinne als protestantisch be­
trachtet werden konnten.66 

Als nach 1660 die episkopal verfaßte Church of England wieder zur offiziel­
len Staatskirche wurde, stellte sich das Toleranzproblem in besonders akuter 
Form, denn es erwies sich als unmöglich, einfach zum Modell einer leidlich ho­
mogenen Nationalkirche zurückzukehren. Anerkannt wurde diese Tatsache al­
lerdings erst 1689 im Act of Toleration. Dieser gewährte allen protestantischen 
Gruppierungen, die sich zum trinitarischen Christentum bekannten, Duldung, 
während die Church of England ihre offizielle Stellung als Staatskirche be-

65 Jonathan I. Israel, The Dutch Republic, Its Rise, Greatness and Fall 1477- 1806. Oxford 1995, 
S. 499-505,637-645, vgl. S. 372-395. SIehe auch Andrew Pettegyee, The Politics of Toleration in the 
Free Netherlands 1572-1620, in: Grell/Scribner, Tolerance (wie Anm. 3), S.182-198. Ferner Horst 
Lademacher, Die Niederlande. Politische Kultur zwischen Individualität und Anpassung. Berlin 
1993, zur Toleranz (allerdings relativierend) S. 229ff., und Heinz Schilling, Religion und Gesellschaft 
in der calvinistischen Republik der vereinigten Niederlande, in: Franz Petri (Hg.), Kirche und gesell­
schaftlicher Wandel in deutsehen und niederländisehen Städten der werdenden Neuzeit. Köln 1980, 
S.197-250. Ferner G. Güldner, Das Toleran z-Problem in den Niederlanden im Ausgang des 
16. Jahrhunderts, Lübeek 1968. 
66 Zur Toleranz in den 1650er Jahren: Blair Worden, Toleration and the Cromwellian Protectorate, 
in: W. J. Sheils (Hg.), Persecution and Toleration. Oxford 1984, S. 199-233. 
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hielt - .mit weitgehenden Privilegien ihrer Mitglieder bei der Besetzung öffent­
licher Amter.'" 

Charakteristisch für die englische Regelung war die Tatsache, daß Toleranz 
hier eine Anerkennung für die faktisch eingetretene Aufsplitterung des Prote­
stantismus in unterschiedliche Glaubensrichungen bedeutete. Sogar für neue 
protestantische Sekten blieb innerhalb eines gewissen Bekenntnisrahmens 
Raum, während andererseits der Katholizismus ganz ausgeschlossen blieb. Dul­
dung für die protestantischen Sekten war ein Komprorniß zwischen den Forde­
rungen nach einer quasi überkonfessionellen, umfassenden protestantischen Na­
tionalkirche ohne jedes klare Bekenntnis und dem Anspruch der Church of 
England auf eine MonopolsteIlung. Auch so blieb die Toleranz in England ver­
bunden mit einer Relativierung der kirchlichen Dogmen überhaupt, die zuneh­
mend zu den bloßen Adiaphora, den gleichgültigen Zwischendingen, gerechnet 
wurden. In diesem Sinne war sie eine staats erhaltende Doktrin, die den An­
spruch jeder kirchlichen Gemeinschaft, der Amtskirche ebenso wie der Sekten, 
auf politische Macht entkräftete, indem sie theologische Wahrheitsfragen poli­
tisch irrelevant werden ließ.6' 

Nun kann man für die Ebene des Reiches - im Gegensatz zu den Territorien­
zwar vielleicht für Deutschland ähnliches behaupten, aber während hier der 
Westfälische Frieden den Abschluß des Konfessionalisierungsprozesses bedeu­
tete und seine Ergebnisse festschrieb, war eine vergleichbare konfessionelle Ver­
festigung in England ausgeblieben. Die konfessionellen Grenzen innerhalb des 
Protestantismus und - wenn man an Teile der High Church denkt - potentiell 
sogar zum Katholizismus blieben sehr viel unklarer. Insoweit war der Aus­
gangspunkt für den Act of Toleration von 1689 ein ganz anderer als der für den 
Westfälischen Frieden. 

Der Ausgleich zwischen den Konfessionen, der 1648 im Reich erzielt wurde, 
unterscheidet sich damit deutlich sowohl von den Toleranzforderungen einer 

67 Zum Act 01 Toleration: Joh n Spurr, The Church 01 England, Comp rehension and the Toleration 
Act 01 1689, in: English Historical Review 104 (1989), S. 927-46; Gordon J. Schochet, The Act 01 
Toleration and the Failure of Comprehension: Persecution, Nonconformity and Rcl igious Indiffe­
renee, in: Dale Hoak und Mordeehai Feingold (H g.), The World 01 William and Mary. Anglo-Dutch 
Perspeetives on the Revolution 01 1688-89. Stanford, Cal. 1996, S. 165-187 u. 296-302; ders., Form 
Persecution and Toleration, in: J. R. Jones (Hg.), Liberty Secured? Briti sh Li berty belore and after 
1688, Stan lord, Cal. 1992, S. 122-157 u. 356-362; J. W. Martin, Toleration 1689: England 's Recogni­
tion 01 Pluralism, in: Gordon J. Schochet (H g.), Restoration, Ideology and RevolutIOn (Proeeed1l1gs 
01 the Folger Institute Center lor the History 01 British Polit ical Thought IV), Washington D. C. 
1990, S. 67-82, sowie H ugh Trevor-Roper, Toleration and Reli gio n after 1688, in: Oie Peter Grell et 
al. (Hg.), Frol11 PersecutIon to To leration: The Glorious Revolution and Religion in England. Ox­
lord 1991, S. 389-408. 
68 John G. A. Pocock, Religious Freedom and the Desacral ization 01 Polities: From the Eng lish 
C ivi l War to the Virginia Statute, in: M. D. Peterson et. al. (H g.), The Virginia Statute 01 Relipous 
Liberty. Cambridge 1988, S. 43-73, insbes. S. 561. Pocock betont, daß sich das mit dem "Latitudmari­
nism" verbundene Prinzip der Toleranz in England sowohl gegen eine Iure-divino-Kirche, die den 
Ansp ruch erhob. als Korporation un mittelbar auf göttlicher Einsetzun g zu beruhen, und damit die 
Souveränität des Staates in Frage stellte, gerichtet war wie auch gegen die in der Nachfolger des Puri­
tanism us stehenden re ligiösen Enthusiasten, die sich auf die unmittelbare Erleuchtung durch den 
Heiligen Geist beriefen. 
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aufgeklärten säkularisierenden Staats theorie als auch von der politischen Praxis 
in England und den Niederlanden. Dieser Ausgleich gewährleistete einen dritten 
Typus von Konfessionsfrieden, den man bezeichnen kann als rechtlich abgesi­
cherten religiösen Bi- oder allenfalls Trikonfessionalismus innerhalb einer letzt­
lich vorstaatlichen Rechtsgemeinschaft ohne einen eigentlichen Souverän, denn 
eine solche Rechtsgemeinschaft war das Reich. Es war ein Pluralismus, dessen 
Funktionsfähigkeit auf der Gleichberechtigung einer ein für allemal begrenzten 
Zahl von Konfessionsgemeinschaften beruhte. Der Ausgleich zwischen den ri­
valisierenden Konfessionen wurde durch die rechtliche Fixierung der Besitz­
stände der einzelnen Konfessionen gesichert. 

In ihrer Wirkung auf das Verhältnis von Staat und Kirchen waren die Rege­
lungen des Westfälischen Friedens ambivalent. Sicherlich kann man einerseits, 
wie es oft geschieht, von einer Säkularisierung sprechen - das Reichsrecht als In­
strument der Friedenswahrung überlagerte den theologischen Wahrheitsan­
spruch der Kirchen. Gleichzeitig führten die reichsrechtlich gewährleistete Pa­
rität und die im Rahmen der Normaljahrsklausel in den betroffenen Territorien 
gewährte Besitzstandswahrung aber auch dazu, daß die öffentliche Stellung der 
Kirchen als quasi ständischer Korporationen bestätigt und verfestigt wurde. Ihre 
Rechte waren im Reichsrecht verankert, und damit waren sie vor der Zurück­
drängung in den rein privaten Bereich geschützt. 

Dort, wo wie in Frankreich - nach den im späten 17. Jahrhundert letztlich ge­
scheiterten Regelungen des Ediktes von Nantes - die Toleranz ein spätes Resul­
tat der Aufklärung war, verband sie sich langfristig mit einer strikten Trennung 
von Staat und Kirche und einer Privatisierung des Religiösen, wobei allenfalls ei­
ner vom Souverän zu definierenden natürlichen Religion, einer "ci viI religion", 
ein Platz im öffentlichen Leben eingeräumt wird. Wo hingegen die Absicherung 
des religiösen Pluralismus wie in Deutschland selbst noch durch vorwiegend 
konfessionelle Vorstellungen bestimmt wurde, schloß sie die Privatisierung des 
Religiösen und die Etablierung einer rationalisierten oder synkretistischen 
Staatsreligion gerade aus. Die "explizite Internalisierung der Religion, die Ent­
stehung eines privaten Innenraumes, der sich von der Kontrolle des Staates" 
- und, wie man hinzusetzen muß, auch von der einer anstaltlich verfaßten 
Kirche - "befreien konnte":' blieb hier letzten Endes aus. Die Konfession blieb 
eine öffentliche Angelegenheit, auch wenn sich jetzt mehrere Konfessionen den 
öffentlichen Raum - jedenfalls auf Reichsebene - teilen mußten. In diesem Sinne 
ist die privilegierte Stellung, die die großen Konfessionskirchen im öffentlichen 
Leben Deutschlands - vielleicht als die letzten noch existierenden nichtstaat­
lichen Korporationen mit einer ständischen, die Grenzlinie zwischen Privat und 
Öffentlich überbrückenden Qualität - bis heute einnehmen, auch ein Erbe der 
Ausgleichs- und Friedensregelungen der frühen Neuzeit. 

69 Schulze, Ex dictamine (wie Anm. 11), S. 239. 


